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Gesetz 
über den Landeswohlfahrtsverband Hessen 

in der Fassung vom 7. Mai 1953 (GVBl. S. 93) 
 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBI. I S. 618) 
 
 

§ 1 
 

Die kreisfreien Städte und die Landkreise 
des Landes werden zu einem ”Landeswohl-
fahrtsverband Hessen” zusammengeschlos-
sen. Der Landeswohlfahrtsverband ist eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts.  
 

§ 2 

 
(1) Der Landeswohlfahrtsverband erfüllt die 

Aufgaben, die ihm durch Gesetz zugewiesen 
sind. Er hat die Aufgaben des Integrationsam-
tes nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch 
nach Weisung des für die soziale Rehabilitati-
on und das Recht der behinderten Menschen 
zuständigen Ministeriums wahrzunehmen. 
Soweit Krankenhäuser des Landeswohlfahrts-
verbandes Hessen nach der Krankenhauspla-
nung des Landes auf Grund des Hessischen 
Krankenhausgesetzes 2011 vom 21. Dezem-
ber 2010 (GVBl. I S. 587), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. Juli 2015 (GVBl. S. 298) 
für stationäre Versorgung vorgesehen sind, ist 
er zu deren Errichtung und Betrieb verpflichtet. 
 

(2) Dem Landeswohlfahrtsverband können 
neue Pflichten nur durch Gesetz auferlegt 
werden; dieses hat gleichzeitig die Aufbrin-
gung der Mittel zu regeln. 

 
(3) Der Landeswohlfahrtsverband kann mit 

Zustimmung des in Abs. 1 Satz 2 genannten 
Ministeriums im Einvernehmen mit dem für 
kommunale Angelegenheiten zuständigen 
Ministerium weitere Aufgaben im Sozialleis-
tungsbereich übernehmen. 
 

§ 3 
 
(1) Der Landeswohlfahrtsverband regelt sei-

ne Angelegenheiten durch Satzungen, soweit 
gesetzlich nichts bestimmt ist.  

 
(2) Die Satzungen sind im Staats-Anzeiger 

für das Land Hessen bekannt zu machen. Sie 
treten, wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt 
ist, am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 

 
 
 
 
 

§ 4 
 

Organe des Landeswohlfahrtsverbandes sind 
die Verbandsversammlung und der Verwal-
tungsausschuss. 

 
§ 5 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus 

75 Mitgliedern; sie werden von den Stadtver-
ordneten der kreisfreien Städte und den Kreis-
tagsabgeordneten gewählt. Durch die Haupt-
satzung kann bis spätestens 15 Monate vor 
Ablauf der Wahlzeit die Zahl der Mitglieder auf 
65 oder 55 herabgesetzt werden. Die Ände-
rung muss, mit einer Mehrheit von mindestens 
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglie-
der beschlossen werden und gilt ab der nächs-
ten Wahlzeit. 

 
(2) Für die Wahl der Mitglieder der Ver-

bandsversammlung werden die kreisfreien 
Städte und die Landkreise zu den aus der 
Anlage zu diesem Gesetz ersichtlichen fünf 
Wahlkreisen zusammengefasst. 

 
(3) In jedem Wahlkreis werden 15 Mitglieder 

gewählt. Soweit die Hauptsatzung eine Festle-
gung nach Abs. 1 Satz 2 trifft, verringert sich 
die Zahl der zu wählenden Mitglieder in jedem 
Wahlkreis auf 13 oder 11. 

 
(4) Für die Wahl gilt § 55 der Hessischen 

Gemeindeordnung, in Verbindung mit den Vor-
schriften des Hessischen Kommunalwahlgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 197) zuletzt geändert 
durch das Gesetz 24. März 2010 (GVBl. I S. 
119) entsprechend mit den Maßgaben dass, 
 
1. Wahlleiter der Oberbürgermeister oder 

Landrat der nach der Einwohnerzahl größ-
ten Gebietskörperschaft ist; 

 
2. der Wahlausschuss aus dem Wahlleiter 

als Vorsitzendem und vier bis sieben Bei-
sitzern besteht; die Beisitzer beruft der 
Wahlleiter aus den Stadtverordneten und 
Kreistagsabgeordneten des Wahlkreises, 
wobei jeder Kreistag und jede Stadtver-
ordnetenversammlung des Wahlkreises 
mit mindestens einem Beisitzer im Wahl-
ausschuss vertreten sein muss; der Wahl-
ausschuss hat die Wahlvorschläge zu prü-
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fen und zuzulassen; er bestimmt den Zeit-
punkt, bis zu dem die Wahlvorschläge ein-
zureichen sind, sowie den Zeitpunkt, bis zu 
dem die Stimmabgabe in den Vertretungs-
körperschaften zu erfolgen hat; 

 
3. Wahlvorschläge von den in den Stadtver-

ordnetenversammlungen und Kreistagen 
des Wahlkreises vertretenen politischen 
Parteien und Wählergruppen eingereicht 
werden können. 

 
§ 6 

 

(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung 
werden für fünf Jahre gewählt (Wahlzeit). 

 
(2) Die Neuwahlen müssen vor Ablauf der 

Wahlzeit stattfinden. Die Rechtsaufsichtsbe-
hörde bestimmt den Zeitraum, innerhalb des-
sen die Neuwahlen durchzuführen sind. 

 
(3) Für die Mitglieder der Verbandsversamm-

lung gelten die §§ 27 und 28 Hessischen 
Landkreisordnung entsprechend. 
 

§ 7 

 
Die Verbandsversammlung gibt sich eine 

Geschäftsordnung. Sie wählt aus ihrer Mitte 
einen Vorsitzenden und einen oder mehrere 
Vertreter; § 31 der Hessischen Landkreisord-
nung gilt entsprechend. Für die von der Ver-
bandsversammlung vorzunehmenden Wahlen 
gilt der § 55 der Hessischen Gemeindeord-
nung entsprechend. 

 
§ 8 

 
Der Verwaltungsausschuss besteht aus dem 

Landesdirektor als Vorsitzendem, dem Ersten 
und weiteren ehrenamtlichen Beigeordneten. 
§ 36 Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 2, die §§ 
37a, 37b, 38 Abs. 2 und 4, § 39 Abs. 2 und 3, 
die §§ 40, 42, 44 bis 48 und 49 Abs. 1 bis 3 
der Hessischen Landkreisordnung gelten ent-
sprechend. 
 

§ 9 
 

(1) Die Verbandsversammlung beschließt 
über die Angelegenheiten des Landeswohl-
fahrtsverbandes, soweit hierzu nicht der Ver-
waltungsausschuss oder die einzelnen haupt-
amtlichen Mitglieder des Verwaltungsaus-
schusses berufen sind. Sie kann die Beschluss-
fassung über bestimmte Angelegenheiten oder 
bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den 
Verwaltungsausschuss oder einzelne haupt-
amtliche Mitglieder des Verwaltungsausschus-
ses übertragen; dies gilt nicht für die in Abs. 3 
aufgeführten Angelegenheiten. Die Verbands-

versammlung kann Angelegenheiten, deren 
Beschlussfassung sie übertragen hat, jederzeit 
an sich ziehen. 

 
(2) Die Verbandsversammlung überwacht die 

gesamte Verwaltung des Landeswohlfahrtsver-
bandes und seiner öffentlichen Einrichtungen 
sowie die Geschäftsführung des Verwaltungs-
ausschusses, insbesondere die Verwendung 
der Erträge und Einzahlungen des Landeswohl-
fahrtsverbandes. Sie kann zu diesem Zweck 
vom Verwaltungsausschuss Einsicht in die 
Akten durch einen von ihr bestimmten Aus-
schuss oder durch einzelne von ihr beauftragte 
Mitglieder verlangen. Der Verwaltungsaus-
schuss hat die Verbandsversammlung über die 
wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend 
zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen 
der nach § 17 zuständigen Aufsichtsbehörde 
sowie alle Anordnungen, bei denen die Auf-
sichtsbehörde dies ausdrücklich bestimmt hat, 
mitzuteilen. 

 
(3) Insbesondere beschließt die Verbandsver-

sammlung über: 
 
1. Erlass und Änderung von Satzungen, 

 
2. den Sitz der Verwaltung des Landeswohl-

fahrtsverbandes, 
 

3. die allgemeinen Grundsätze, nach denen 
die Verwaltung geführt und die Aufgaben 
erfüllt werden sollen, 
 

4. den Haushaltsplan und das Investitions-
programm des Landeswohlfahrtsverban-
des sowie die Höhe der Umlage (§ 14), 
 

5. den Jahresabschluss und Gesamtab-
schluss sowie die Entlastung des Verwal-
tungsausschusses, 
 

6. die Einrichtung, die Änderung des Zwecks 
und die Aufhebung einer Stiftung sowie die 
Entscheidung über den Verbleib des Stif-
tungsvermögens, 
 

7. die Übernahme von Bürgschaften, den 
Abschluss von Gewährverträgen und die 
Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte 
sowie solche Rechtsgeschäfte, die den 
vorgenannten wirtschaftlich gleichkom-
men, 
 

8. die Errichtung, Übernahme, Schließung, 
Veräußerung oder sonstige wesentliche 
Veränderungen von öffentlichen Einrich-
tungen und wirtschaftlichen Unternehmen 
des Landeswohlfahrtsverbandes sowie ei-
ne unmittelbare Beteiligung oder mittelbare 
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Beteiligung von größerer Bedeutung an 
diesen, 
 

9. die Aufstellung von allgemeinen Grundsät-
zen für die Einstellung, Beförderung, Ent-
lassung, Besoldung und Entlohnung der 
Bediensteten des Landeswohlfahrtsver-
bandes, 
 

10. die Übernahme von Aufgaben im Sozial-
leistungsbereich, zu deren Erfüllung keine 
gesetzliche Verpflichtung besteht. 

 
(4) Die Entscheidung über die in Abs. 3 ge-

nannten Angelegenheiten kann die Verbands-
versammlung nicht übertragen; der Beschluss 
über den Sitz der Verwaltung des Landeswohl-
fahrtsverbandes bedarf der Genehmigung der 
Rechtsaufsichtsbehörde. 

 
(5) Für das Verfahren und die Beanstandung 

der Beschlüsse der Verbandsversammlung 
gelten die § 32 Satz 2 und § 34 der Hessischen 
Landkreisordnung entsprechend.  

 
§ 10 

 
Der Verwaltungsausschuss ist die Verwal-

tungsbehörde des Landeswohlfahrtsverbandes. 
Er besorgt nach den Beschlüssen der Ver-
bandsversammlung im Rahmen der bereitge-
stellten Mittel die laufende Verwaltung des 
Landeswohlfahrtsverbandes. Er hat insbeson-
dere 

 
1. die Gesetze, Verordnungen und die im 

Rahmen der Gesetze erlassenen Verwal-
tungsanordnungen der obersten Bundes- 
und Landesbehörden sowie die im Rah-
men der Gesetze erlassenen Weisungen 
der Aufsichtsbehörde auszuführen, 

 
2. die Beschlüsse der Verbandsversammlung 

vorzubereiten und auszuführen, 
 
3. die ihm nach diesem Gesetz obliegenden 

und die ihm von der Verbandsversamm-
lung allgemein oder im Einzelfall zugewie-
senen Angelegenheiten des Landeswohl-
fahrtsverbandes zu erledigen, 

 
4. die Bediensteten des Landeswohlfahrtsver-

bandes einzustellen, zu befördern und zu 
entlassen, soweit diese Befugnis nicht auf 
andere Stellen übertragen wird,  

 
5. die öffentlichen Einrichtungen und wirt-

schaftlichen Betriebe des Landeswohl-
fahrtsverbandes und dessen sonstiges 
Vermögen zu verwalten sowie die Be-
diensteten zu beaufsichtigen, 

6. die Verbandsumlage nach den Beschlüs-
sen der Verbandsversammlung auf die 
Verpflichteten zu verteilen und ihre Beitrei-
bung zu bewirken sowie die Einkünfte des 
Landeswohlfahrtsverbandes einzuziehen, 

 
7. den Haushaltsplan und das Investitionspro-

gramm aufzustellen und das Kassen- und 
Rechnungswesen zu überwachen, 

 
8. den Landeswohlfahrtsverband zu vertreten, 

den Schriftwechsel zu führen und die Ur-
kunden des Landeswohlfahrtsverbandes 
zu vollziehen. 

 
§ 11 

 
(1) Der Verwaltungsausschuss kann zur dau-

ernden Verwaltung oder Beaufsichtigung ein-
zelner Geschäftszweige sowie zur Erledigung 
vorübergehender Aufträge Kommissionen mit 
höchstens acht Mitgliedern bilden. 

 
(2) Für die Zusammensetzung der Kommissi-

onen gilt, soweit nicht durch Bundesrecht etwas 
anderes bestimmt ist, § 72 Abs. 2 bis 4 der 
Hessischen Gemeindeverordnung entspre-
chend. 

 
§ 12 

 

Die Rechte und Pflichten der Bediensteten 
des Landeswohlfahrtsverbandes bestimmen 
sich, soweit dieses Gesetz nichts anderes vor-
schreibt, nach den allgemeinen Vorschriften für 
den öffentlichen Dienst. Die Besoldung der 
Beamten des Landeswohlfahrtsverbandes 
muss derjenigen der vergleichbaren Staatsbe-
amten entsprechen. 

 
§ 13 

 
Für die Entschädigung der ehrenamtlich Täti-

gen gilt § 27 der Hessischen Gemeindeordnung 
entsprechend. 

 
§ 14 

 
(1) Der Landeswohlfahrtsverband Hessen er-

hält nach Maßgabe des Finanzausgleichsge-
setzes vom 23. Juli 2015 (GVBl. I S. 298), ge-
ändert durch Gesetz vom 25. November 2015 
(GVBl.S. 414), in der jeweils geltenden Fas-
sung Finanz- und Investitionszuweisungen. 
Soweit er staatliche Aufgaben erfüllt, erstattet 
das Land jährlich den Aufwand, der nach Ab-
zug der entsprechenden Erträge und Einzah-
lungen verbleibt. Das Land kann darüber hin-
aus Zuwendungen gewähren, deren Höhe je-
weils durch den Staatshaushaltsplan bestimmt 
wird. 
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(2) Der Landeswohlfahrtsverband hat, soweit 
seine sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht 
ausreichen, um seinen Haushalt und Fehlbe-
träge aus Vorjahren auszugleichen, von seinen 
Mitgliedern eine Umlage (Verbandsumlage) zu 
erheben. Der Hebesatz ist in der Haushaltssat-
zung für jedes Haushaltsjahr entsprechend 
festzusetzen. Die Umlagegrundlagen werden 
im Finanzausgleichsgesetz bestimmt. 

 
(3) Weist der Jahresabschluss in der Ergeb-

nisrechnung einen Fehlbetrag aus, ist er spä-
testens im zweiten dem Haushaltsjahr folgen-
den Jahr auszugleichen. 

 
§ 15 

 
Die Landkreise und die Gemeinden haben 

den Organen des Landeswohlfahrtsverbandes 
unentgeltlich Amtshilfe zu leisten. 

 
§ 16 

 
(1) Für die Wirtschaftsführung des Landes-

wohlfahrtsverbandes gelten die Bestimmungen 
des Sechsten Teils der Hessischen Gemeinde-
ordnung mit Ausnahme des § 93 Abs. 1 und 2 
Nr. 2 und der §§ 119 und 129 und die dazu 
ergangenen Durchführungsbestimmungen (§ 
154 Abs. 3 und 4 der Hessischen Gemeinde-
ordnung) entsprechend. 

 
(2) Der Landeswohlfahrtsverband hat ein 

Rechnungsprüfungsamt einzurichten. 
 

 
§ 17 

 

(1) Der Landeswohlfahrtsverband unterliegt in 
weisungsfreien Angelegenheiten der Rechts-
aufsicht bei der Erfüllung von Weisungsaufga-
ben der Fachaufsicht des zuständigen Fachmi-
nisteriums. Dem für die Sozialhilfe und das 
Krankenhauswesen zuständigen Ministerium 
steht das Informationsrecht nach § 137 der 
Hessischen Gemeindeordnung zu. 

 
(2) Die allgemeine Rechtsaufsicht führt das 

für kommunale Angelegenheiten zuständige 
Ministerium nach den Bestimmungen des Sie-
benten Teil der Hessischen Gemeindeordnung. 

 
§ 18 

 
(1) Die Kosten der Unterbringung von Perso-

nen in einem psychiatrischen Krankenhaus 
oder in einer Entziehungsanstalt auf Grund 
eines strafrechtlichen Urteils (Maßregelvollzug) 
oder eines Unterbringungsbefehls (§ 126a 
Strafprozessordnung) trägt das Land, soweit 
nicht ein Sozialleistungsträger oder der Unter-
gebrachte die Kosten zu tragen hat.  

 
(2) Der Untergebrachte hat zu den Kosten in 

dem Umfange beizutragen, in dem ein Hilfe-
empfänger nach dem Zwölften Buch Sozialge-
setzbuch bei nicht nur vorübergehender statio-
närer Behandlung sein Einkommen einzuset-
zen hätte. 

 
§ 19 

 

(1) Das für den Maßregelvollzug zuständige 
Ministerium setzt im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen nach Anhörung der 
Träger der Einrichtungen des Maßregelvollzugs 
die Budgets und die Pflegesätze für den Maß-
regelvollzug fest und erlässt die Verwaltungs-
vorschriften über das Abrechnungsverfahren. 

 
(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, 

nach Anhörung der Träger der Einrichtungen 
des Maßregelvollzugs durch Rechtsverordnung 

 
1. die Grundlagen der Ermittlung der Bud-

gets und der Pflegesätze der Maßregel-
vollzugseinrichtungen zu regeln und 
 

2. Vorschriften über 
 
a) die Abrechnung, 
b) den Ausgleich von Mehr- und Minder 
    erlösen, 
c) die Genehmigung der Budgets und der 
    Pflegesätze 
 

zu erlassen. 
 
(3) Die Pflegesätze und die Regelungen über 

das Abrechnungsverfahren werden im Staats-
anzeiger für das Land Hessen veröffentlicht. 

 
§ 20 

 
Soweit dieses Gesetz nichts anderes be-

stimmt, findet die Hessische Landkreisordnung 
mit Ausnahme der Vorschriften über die direkt 
gewählten hauptamtlichen Wahlbeamten ent-
sprechende Anwendung.  

 
§ 21 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-

kündung in Kraft. 
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Anlage zum Gesetz über den Landeswohl-
fahrtsverband Hessen. 

 
Einteilung der Wahlkreise 

 
(§ 5 Abs. 2): 

 
Wahlkreis I: 
 

Stadt Frankfurt am Main 
Stadt Offenbach am Main 
Stadt Wiesbaden 
Main-Taunus-Kreis  15 Sitze 
 

Wahlkreis II: 
 

Stadt Darmstadt 
Landkreis Bergstraße 
Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Landkreis Groß-Gerau 
Odenwaldkreis  
Landkreis Offenbach 15 Sitze 

 
Wahlkreis III: 
 

Hochtaunuskreis 
Landkreis Limburg-Weilburg 
Main-Kinzig-Kreis 
Rheingau-Taunus-Kreis 
Wetteraukreis 15 Sitze 

 
Wahlkreis IV: 
 

Landkreis Fulda 
Landkreis Gießen 
Lahn-Dill-Kreis 
Landkreis Marburg-Biedenkopf 
Vogelsbergkreis 15 Sitze 

 
Wahlkreis V: 
 

Stadt Kassel 
Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
Landkreis Kassel 
Schwalm-Eder-Kreis 
Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Werra-Meißner-Kreis 15 Sitze 

 
 




